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1. Verband der Deutschen Chemischen Industrie e.V. (VCI) https://www.vci.de/startseite.jsp
(gute Info, allerdings nur für Mitglieder, beschränkter Zugang)

2. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) -
http://www.baua.de/de/Startseite.html (offenes Portal, exzellente Informationen und 
Hilfestellungen)

3. REACH Helpdesk http://www.reach-helpdesk.info/reach-actually.0.html (sehr nützlich und 
hilfreiche Info, aktuell)

4. Umweltbundesamt REACH http://www.reach-info.de/wirksame_kontrolle.htm (sehr gute 
Info und Hilfestellung, offenes Portal, kostenlos)

5. Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
https://osha.europa.eu/de/topics/ds/clp-classification-labelling-and-packaging-of-
substances-and-mixtures (gute Hilfe und Info für GHS-Kennzeichnung)

Nützliche Quellen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG zur Änderung der RL 96/82/EG vom 09.12.1996 zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (so genannte 
„Seveso-II-RL“)
Schweres Chemieunglück: Seveso (Nord-Italien) 10. Juli 1976
• Fabrik produzierte Trichlorphenol ( Vorprodukt des Desinfektionsmittels Hexachlorophen) 
unter veralteten, schlechten Bedingungen
• Es kam zu einer Kesselexplosion → Freisetzung einer toxischen, ätzenden Wolke 
(2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin)
• Trotzdem wurde noch ca. 1 Woche weitergearbeitet
• 220 000 Menschen wurden ärztlich behandelt

https://www.vci.de/startseite.jsp
http://www.baua.de/de/Startseite.html
http://www.reach-helpdesk.info/reach-actually.0.html
http://www.reach-info.de/wirksame_kontrolle.htm
https://osha.europa.eu/de/topics/ds/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures
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• Gesetzlicher Rahmen

• Grundlagenwissen

• Beispiel: Glyphosat

• REACh - Pflichten für Hersteller und Importeure

• CLP/GHS - Pflichten für Hersteller und Importeure

• Bundesrecht: Betriebliche Handlungspflichten im 

Umgang mit Gefahrstoffen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG zur Änderung der RL 96/82/EG vom 09.12.1996 zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (so genannte 
„Seveso-II-RL“)
Schweres Chemieunglück: Seveso (Nord-Italien) 10. Juli 1976
• Fabrik produzierte Trichlorphenol ( Vorprodukt des Desinfektionsmittels Hexachlorophen) 
unter veralteten, schlechten Bedingungen
• Es kam zu einer Kesselexplosion → Freisetzung einer toxischen, ätzenden Wolke 
(2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin)
• Trotzdem wurde noch ca. 1 Woche weitergearbeitet
• 220 000 Menschen wurden ärztlich behandelt
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Prinzipien im 
Umweltrecht

VerursacherprinzipGemein-
lastprinzip

Kooperations-
prinzip

Vorsorgeprinzip

Subsidiaritäts-
prinzip

Gesetzlicher Rahmen

Gefahrstoffrecht

Vorführender
Präsentationsnotizen
Vorbeuge- und Vorsorgeprinzip
 Umweltbeeinträchtigungen nicht abgewartet, sondern präventiv vermeiden
 Recht auf körperliche Unversehrtheit jedes Menschen (nach GG Art. 2 Abs. 2)
 Realisierung durch Plangenehmigungsverfahren mit Umweltbericht oder SUP-Strategischer 
   Umweltprüfung, oder durch Planfeststellungsverfahren mit UVP-Umweltverträglichkeitsprüfung,
   z.B. verankert im ROG, BNaTSchG, BauGB, ROG, WHG & konkurrierenden Ländergesetzen
 Nachhaltigkeitsgrundsatz
 Bestandsschutzprinzip
 Verschlechterungsverbot
 „Gradle-to-grave-Prinzip“ 


Ursprungsprinzip
 Umweltbeeinträchtigungen an Ort und Stelle entgegnen, wo sie auftreten

Verursacherprinzip
 Kostenübernahme & Beseitigung von Umweltbeeinträchtigungen durch Verursacher/Verantwortlichen
 Gruppenlastprinzip, kollektives Verursacherprinzip bzw. Gemeinlastprinzip als Ausnahme

Gemeinlastprinzip
 Kostenübernahme & Beseitigung von Umweltbeeinträchtigungen durch die Allgemeinheit, wenn kein Verursacher/Verantwortlicher festgestellt werden kann, bzw. die Ursache nicht von einem Verursacher / Verantwortlichen ausgeht

Kooperationsprinzip
 Umweltschutz nicht allein mit ordnungsrechtlichen Mittel durchsetzen
 eher freiwillige Kooperation zwischen Staat, Organisationen und Gesellschaft durch:
 Beteiligungsverfahren innerhalb von Plangenehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren
 Umweltschutzbeauftragte innerhalb von Organisationen
 Teilnahme an Umwelt-Audit-Verfahren von Organisationen
 Eigenverantwortungsprinzip

Das europarechtliche Subsidiaritätsprinzip bedeutet keine Zuweisung von Zuständigkeiten, sondern eine Anweisung für deren praktische Ausübung
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EG-Richtlinie / EG-Verordnung
Europäischer Rechtsakt mit Umsetzungspflicht durch die EU-Mitgliedsstaaten

Überführung in nationales Recht in 
Form novellierter Gesetze

Überführung in Landesrecht in 
Form novellierter Gesetze

Bundesgesetze / Bundesrecht
Rahmengesetz mit der Möglichkeit konkurrierender Gesetzgebungskompetenz

(nach GG Art. 70 bis 74) 

Landesgesetze / Landesrecht
= konkurrierendes, ergänzendes Gesetz zum Bundesgesetz,

vollzogen durch das jeweilige Bundesland bspw. den Freistaat Sachsen

Grafiken/Flaggen: http://openclipart.org
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EU Recht
REACH-VO, 

CPL-/GHS-VO, 
PIC-VO (Prior Informed Consent - Ein- u. Ausfuhr 

bestimmter gefährlicher  Chemikalien)

Bundesrecht
ChemG, ChemVerbotsV, GefStoffV

Landesrecht
z.B. Sächsische

Anlagenverordnung zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen

(SächsVAwS)

Grafiken: http://openclipart.org

Vorführender
Präsentationsnotizen
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG zur Änderung der RL 96/82/EG vom 09.12.1996 zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (so genannte 
„Seveso-II-RL“)
Schweres Chemieunglück: Seveso (Nord-Italien) 10. Juli 1976
• Fabrik produzierte Trichlorphenol ( Vorprodukt des Desinfektionsmittels Hexachlorophen) 
unter veralteten, schlechten Bedingungen
• Es kam zu einer Kesselexplosion → Freisetzung einer toxischen, ätzenden Wolke 
(2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin)
• Trotzdem wurde noch ca. 1 Woche weitergearbeitet
• 220 000 Menschen wurden ärztlich behandelt



Prof. Dr. Bernd Delakowitz / Dipl. Ing. Eric Schön

Was sind Gefahrstoffe ?

7

Gefahrstoffe …sind gefährliche Stoffe und Gemische (Mischungen aus mindestens zwei 
Stoffen), die eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften aufweisen, wie sie in § 3a des 
Chemikaliengesetzes (ChemG) oder im §3 der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) definiert 
sind:

• explosionsgefährlich
• brandfördernd
• hochentzündlich alt:
• leichtentzündlich
• entzündlich
• sehr giftig
• giftig
• gesundheitsschädlich neu:
• ätzend
• reizend
• sensibilisierend
• krebserzeugend
• fortpflanzungsgefährdend
• erbgutverändernd
• umweltgefährlich 
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Was macht aus einem Stoff oder Gemisch einen gefährlichen Stoff 
oder ein gefährliches Gemisch?
„Gefahrstoffe sind auch:

Stoffe und Gemische, die sonstige chronisch schädigende Eigenschaften (weder krebserzeugend, 
noch erbgutschädigend oder fortpflanzungsgefährdend) besitzen
(Beispiel: Quarzfeinstaub verursacht Silikose, eine chronisch verlaufende Krankheit - Lungenfibrose)

„   Staub- oder „Silikon-Lunge“ bei Bergleuten

Stoffe, Gemische und Erzeugnisse, die explosionsfähig sind
(Beispiel: feiner Staub von „brennbaren“ Stoffen wie etwa Mehl, Zucker oder Holz)

Stoffe, Gemische und Erzeugnisse, aus denen beim Herstellen oder Verwenden gefährliche Stoffe im 
oben genannten Sinne entstehen oder frei gesetzt werden.

(Beispiel: Bei mechanischer oder thermischer Belastung - Bohren, Sägen bestimmter Kunststoffe 
werden die giftigen Stoffe Formaldehyd und Phenol frei gesetzt, d.h. beim Bearbeiten unter diesen 
Bedingungen ist der Plastikgegenstand ein Gefahrstoff)
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Staubexplosion „Zucker“

On February 7, 2008, a huge 
explosion and fire occurred at the 
Imperial Sugar refinery northwest of 
Savannah, Georgia, causing 14 
deaths and injuring 38 others, 
including 14 with serious and life-
threatening burns. 

The explosion was fueled by massive 
accumulations of combustible 
sugar dust throughout the packaging 
building. 
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Hauptgefahren, die von Gefahrstoffen ausgehen, 
sind 
• Reizungen, 
• Vergiftungen, 
• Verätzungen, 
• Brände und 
• Explosionen.

Je nach (1) Art und (2) Menge des Gefahrstoffs 
sowie (3) der Einwirkungsdauer reichen die 
gesundheitlichen Folgen von Unwohlsein über 
Allergien, Haut-erkrankungen, schwere Verätzun-
gen, Vergiftungen und Erbgutschädigungen und 
Krebserkrankungen bis zum Tod.

Wie Gefahrstoffe die Gesundheit gefährden 
können 

Grundlagenwissen Gefahrstoffe
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Beispiel: 
Glyphosat
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Europäisches Recht: Beispiel Glyphosat
• Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 

(Pflanzenschutzmittel-VO)

1950 synthetisiert. Seit 1974 wird Glyphosat in der Landwirtschaft eingesetzt, z.B. als wesent-

licher Inhaltsstoff des Pflanzenschutzmittels Roundup des Konzerns Monsanto (seit Juni 
2018 - Bayer AG).

Glyphosat ist ein sogenanntes Totalherbizid und wirkt auf alle grünen Pflanzen. Der 

Wirkstoff blockiert ein Enzym, das Pflanzen zur Herstellung lebenswichtiger Amino-
säuren brauchen, das aber auch in Pilzen und Mikroorganismen vorkommt. Dadurch tötet es 
Unkraut auf Feldern mit Raps, Mais und anderen Nutzpflanzen. 

Glyphosat ist das mit Abstand am meisten eingesetzte Pestizid. Sein Einsatz hat sich in den 
vergangenen zehn Jahren verdoppelt (Benbrook et al., 2016). In Deutschland kaufen 
Landwirte pro Jahr rund 5.000 Tonnen an Glyphosat-Pflanzenschutzmitteln - der Anteil des 
Wirkstoffs an allen verkauften Herbiziden beträgt gut ein Drittel. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG zur Änderung der RL 96/82/EG vom 09.12.1996 zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (so genannte 
„Seveso-II-RL“)
Schweres Chemieunglück: Seveso (Nord-Italien) 10. Juli 1976
• Fabrik produzierte Trichlorphenol ( Vorprodukt des Desinfektionsmittels Hexachlorophen) 
unter veralteten, schlechten Bedingungen
• Es kam zu einer Kesselexplosion → Freisetzung einer toxischen, ätzenden Wolke 
(2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin)
• Trotzdem wurde noch ca. 1 Woche weitergearbeitet
• 220 000 Menschen wurden ärztlich behandelt
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Europäisches Recht: Beispiel Glyphosat

Während die Internationale Behörde für Krebsforschung (IARC), 
eine Unterorganisation der WHO, in einer Bewertung zum 
Schluss kommt, das Glyphosat für den Menschen „... 
wahrscheinlich krebserzeugend“ ist, ergaben andere 
Studien - wie die der Europäischen Behörde für Lebensmittel-
sicherheit (EFSA) und dem deutschen Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) - keine Hinweise darauf.

Experten der EFSA (European Food Safety Authority) haben eine 

sogenannte „Akute Referenzdosis“ für Glyphosate in Höhe von 
0,5 mg/kg Körpergewicht vorgeschlagen. Es handelt sich dabei um 
die Menge, die kurzfristig, etwa an einem Tag, aufgenommen werden kann, 
ohne dass ein Gesundheitsrisiko befürchtet werden muss. 

Zunächst wurde die Chemikalie vor allem vor der Aussaat verwendet, um Äcker von Unkraut 
zu befreien. Seit es gentechnisch veränderte Pflanzen gibt, die gegen Glyphosat resistent
sind, kann es auch nach der Saat eingesetzt werden. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG zur Änderung der RL 96/82/EG vom 09.12.1996 zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (so genannte 
„Seveso-II-RL“)
Schweres Chemieunglück: Seveso (Nord-Italien) 10. Juli 1976
• Fabrik produzierte Trichlorphenol ( Vorprodukt des Desinfektionsmittels Hexachlorophen) 
unter veralteten, schlechten Bedingungen
• Es kam zu einer Kesselexplosion → Freisetzung einer toxischen, ätzenden Wolke 
(2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin)
• Trotzdem wurde noch ca. 1 Woche weitergearbeitet
• 220 000 Menschen wurden ärztlich behandelt
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Europäisches Recht: Beispiel Glyphosat
Die Genehmigung für den Einsatz von Glyphosat in der EU war 
bis Mitte Dezember 2017 gültig. 

Der Hersteller Monsanto bzw. der neue Eigentümer “Bayer AG“
hatten eine Verlängerung um 10 Jahre beantragt.

Die EU-Kommission legte im Streit um die erneute Zulassung des 
Unkrautvernichtungsmittels einen Kompromissvorschlag vor, und 
die EU-Kommission hat - mit der Stimme Deutschlands - eine       
5-jährige Verlängerung beschlossen.

Wäre eine Zulassung nicht erneuert worden, hätte Glyphosat nur 
noch sechs Monate (bis Mitte 06/2018) vermarktet und 
maximal weitere zwölf Monate eingesetzt werden können. 

Danach wäre es verboten gewesen.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG zur Änderung der RL 96/82/EG vom 09.12.1996 zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (so genannte 
„Seveso-II-RL“)
Schweres Chemieunglück: Seveso (Nord-Italien) 10. Juli 1976
• Fabrik produzierte Trichlorphenol ( Vorprodukt des Desinfektionsmittels Hexachlorophen) 
unter veralteten, schlechten Bedingungen
• Es kam zu einer Kesselexplosion → Freisetzung einer toxischen, ätzenden Wolke 
(2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin)
• Trotzdem wurde noch ca. 1 Woche weitergearbeitet
• 220 000 Menschen wurden ärztlich behandelt
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Bundesdeutsches Recht: u.a.
• Chemikaliengesetz (ChemG)
• Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
• Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV)
• Chemikalien-Ozonschichtverordnung (ChemOzonSchichtV)
• Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS)

…
• Gefahrgutbeförderungsgesetz (GBefGG)
• Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV)
• Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)
• Gefahrgutverordnung See (GGVSee)

Landesrecht:
• Landesverordnungen über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

und über Fachbetriebe (z.B. Sächsische Anlagenverordnung (SächsVAwS))

Vorführender
Präsentationsnotizen
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG zur Änderung der RL 96/82/EG vom 09.12.1996 zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (so genannte 
„Seveso-II-RL“)
Schweres Chemieunglück: Seveso (Nord-Italien) 10. Juli 1976
• Fabrik produzierte Trichlorphenol ( Vorprodukt des Desinfektionsmittels Hexachlorophen) 
unter veralteten, schlechten Bedingungen
• Es kam zu einer Kesselexplosion → Freisetzung einer toxischen, ätzenden Wolke 
(2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin)
• Trotzdem wurde noch ca. 1 Woche weitergearbeitet
• 220 000 Menschen wurden ärztlich behandelt
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Gefahrstoffrechtliche Spezialregelungen:
• Pflanzenschutzgesetz
• Düngemittelgesetz
• Futtermittelgesetz
• Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz
• Arzneimittelgesetz
• Tierseuchengesetz
• Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
• Benzinbleigesetz
• Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter

Sonstige, untergesetzliche Regelungen:
• Technische Regeln für gefährliche Stoffe (z.B. TRGS, TRwS)
• Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (VwVwS)
• Verwaltungsvorschrift Gute Laborpraxis (ChemVwV-GLP)
• Verwaltungsvorschriften zum Vollzug der Landesverordnungen über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe

Vorführender
Präsentationsnotizen
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG zur Änderung der RL 96/82/EG vom 09.12.1996 zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (so genannte 
„Seveso-II-RL“)
Schweres Chemieunglück: Seveso (Nord-Italien) 10. Juli 1976
• Fabrik produzierte Trichlorphenol ( Vorprodukt des Desinfektionsmittels Hexachlorophen) 
unter veralteten, schlechten Bedingungen
• Es kam zu einer Kesselexplosion → Freisetzung einer toxischen, ätzenden Wolke 
(2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin)
• Trotzdem wurde noch ca. 1 Woche weitergearbeitet
• 220 000 Menschen wurden ärztlich behandelt



Prof. Dr. Bernd Delakowitz / Dipl. Ing. Eric Schön

EU-Recht - Gefahrstoffe 

17

CLP- (GHS)-VO (EU)
in Kraft seit: 20.1.2009

REACh-VO (EU)
in Kraft seit: 1.6.2007

Registration (Registrierung)

Evaluation (Bewertung)

Authorisation and Restriction
(Zulassung und Beschränkung)

of Chemicals

- durch Hersteller, Importeure und
nachgeschaltete Anwender

- Aufbau des Sicherheitsdatenblatts (Art. 31, 
Anhang II) zur Unterrichtung und Unterweisung der 
Beschäftigten (z. B. Betriebsanweisung gemäß § 14 
GefStoffV)

- Kennzeichnung (nach CLP/GHS)

Classification, Labelling and 
Packaging

Global Harmonised System

• Kennzeichnung

• Gefährdungssymbolik

• Gefährdungsklassen

Hinweiskodierungen:
• H-, P-, EUH-Sätze (EUH-Sätze 

entsprechen i. W. ehemalige R- und S-Sätzen)

• SDB - Sicherheitsdatenblätter

Chem. 
Stoffe 
ab 
1 t/a

Vorführender
Präsentationsnotizen
H-Sätze hazard statements Gefahrenhinweise
P-Sätze precautionary statements Sicherheitshinweise

EUH-Sätze sind Sicherheitskennzeichnungen für Gefahrstoffe die im GHS nicht berücksichtigt worden sind. Größtenteils entsprechen sie vorher verwendeten R-Sätzen. Es handelt es sich um standardisierte Textbausteine die zu einem menschenlesbaren Text zusammengesetzt werden.

Signalwörter
Piktogramme werden mit einem
von zwei möglichen Signalwörtern 
ergänzt: „Gefahr“ oder „Achtung“
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Unterschied REACH / GHS (CLP)

GHS ist ein global harmonisiertes Einstufungs- und 
Kennzeichnungssystem
Grundlage für Einstufung und Kennzeichnung sind die intrinsischen Eigenschaften der Stoffe und 

Gemische, unterteilt in physikalische Gefahren, Gesundheitsgefahren und Umweltgefahren (z.B. 

Anhang I CLP-VO)

REACH ist ein europäisches Registrierungs-, 
Evaluations- und Zulassungssystem
REACH verbessert die Datengrundlage für die Umsetzung des GHS, da für die zu registrierenden 

Stoffe auch Informationen zur Einstufung und Kennzeichnung übermittelt werden müssen

Vorführender
Präsentationsnotizen
H-Sätze hazard statements Gefahrenhinweise
P-Sätze precautionary statements Sicherheitshinweise

EUH-Sätze sind Sicherheitskennzeichnungen für Gefahrstoffe die im GHS nicht berücksichtigt worden sind. Größtenteils entsprechen sie vorher verwendeten R-Sätzen. Es handelt es sich um standardisierte Textbausteine die zu einem menschenlesbaren Text zusammengesetzt werden.

Signalwörter
Piktogramme werden mit einem
von zwei möglichen Signalwörtern 
ergänzt: „Gefahr“ oder „Achtung“



Prof. Dr. Bernd Delakowitz / Dipl. Ing. Eric Schön 19

REACh - Pflichten 
für Hersteller und Importeure
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Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (EG-VO 1907/2006, veröffentlicht 30.12.2006; in Kraft: 
01.06.2007)

– Neuordnung des europäischen Stoffrechts
– Gewinnung von Informationen über die Gefährlichkeit von Stoffen
– Angemessene Beherrschung der Risiken durch den Stoffumgang
– Grundlage für EU-weite Regelungen zum Risikomanagement

Vorsorgeprinzip
– Handlungslast von Behörde auf 

Unternehmen

Rollen/Akteure
– Hersteller
– Importeure
– Nachgeschaltete Anwender

R   E  A  CH

Registration Evaluation Authorisation
and Restriction

of Chemicals 
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Informationsdefizite sollten aufgehoben werden…

von nur etwa 10-15% der Chemikalien, Gemische oder Erzeugnisse innerhalb der EU 
waren die Stoffeigenschaften bzw. die Gefährlichkeitsmerkmale hinreichend gut bekannt.
Im Umkehrschluss heißt das: von ca. 85.000 - 90.000 Chemikalien, Gemischen oder 
Erzeugnissen waren mögliche Gefährdungen für die menschliche Gesundheit und die 
natürliche Umwelt nicht ausreichend bekannt.

REACH sollte durch die Registrierung, Neubewertung (Evaluation) und Zulassung 
(Autorisierung) von Stoffen/Chemikalien mit einer jährlichen Produktion bzw. Import-
menge > 1 t pro Organisation mehr Informationen sowie die Einschätzung von Risiken 
ermöglichen.
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• REACH-VO tritt in Kraft01.06.2007

• Beginn der Vorregistrierungsphase („alter“ Stoffe)
• Beginn der Registrierungsphase („neuer Stoffe“)01.06.2008

• Ende der Vorregistrierung01.12.2009

• Ende der Registrierungsphase für „alte“ Stoffe in                      
Mengen ≥ 1000 t/a pro Hersteller/Importeur
•Besonders besorgniserregende Stoffe (z.B. CMR)
•Stoffe in Mengen ≥ 100 t/a mit der Kennzeichnung NR50/53 

01.12.2010

• Ende der Registrierungsphase für „alte“ Stoffe in 
Mengen von 100 - 1000 t/a01.06.2013

• Ende der Registrierungsphase für „alte“ Stoffe in 
Mengen von 1 - 100 t/a01.06.2018
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REACh - Zeitplan
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•143.000 Stoffe 

•60.000 Firmen/                                                                       

Organisationen

•2,7 Mio. Vorregistrierungen

Vorregistrierungen 
01.12.2008

„phase-in“-Stoffe Art. 28 (2)

•4.300 Stoffe

•25.000 Registrierungsdossiers (3.400 phase-in Stoffe; 900 non-

phase-in Stoffe)

Registrierungen 01.12.2010

CMR-Stoffe > 1 t/a
aquatox. Stoffe > 100 t/a

alle Stoffe > 1000 t/a

•> 3 Mio. Meldungen
Registrierungen 01.06.2013

alle Stoffe 100 - 1000 t/a
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REACh - Akteure
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Hersteller/
Importeur

Nachgeschaltete
Anwender 

Nachgeschaltete
Anwender

Verbraucher

ES
CSR

Reg.
dossier

> 1 t/a

> 10 t/a

als gefährlich 
eingestufte Stoffe

ECHA

ES

ES
SDB

SDB

Identifzierte V
erw

endungA
nw

en
du

ng
sb

ed
in

gu
ng

en Europäische Chemikalien 
Agentur in Helsinki

Keine REACh-Akteure

CSR = Chemical Safety Report 
(Stoffsicherheitsbericht)

ES = Exposure Scenario
(Freisetzungsszenarium)

SDB = Sicherheitsdatenblätter

Pflicht der:
Registrierung
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REACh - Pflichten 
für Nachgeschaltete Anwender
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Hersteller/
Importeur

Nachgeschaltete
Anwender 

Nachgeschaltete
Anwender

Verbraucher

ECHAPflicht der:
Registrierung

ES

ES
SDB

SDB

Identifzierte V
erw

endungA
nw

en
du

ng
sb

ed
in

gu
ng

en Europäische Chemikalien 
Agentur (Helsinki/Finnland)

Pflichten:
• Weiterleitung von Informationen

• Anpassung der eigenen Sicherheits-
und Arbeitsschutzmaßnahmen

• Risikomanagementmaßnahmen

• evtl. Stoffsicherheitsbericht
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REACh - Pflichten 
für Hersteller und Importeure
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• Registrierung ab 1 t/a für Hersteller oder Importeure (Reg.-Dossier)

• ≥ 10 t/a: Stoffsicherheitsbeurteilung + Stoffsicherheitsbericht

• ohne Registrierung ist eine (weitere) Verwendung und Vermarktung 
ausgeschlossen (Art. 5: „No data, no market.“)

• Beantragung der Zulassung für besonders besorgniserregende Stoffe

• Beschränkung für Stoffe mit unannehmbaren Risiko
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CMR-Stoffe
CMR steht als Abkürzung für cancerogen (kanzerogen), mutagen und reproduktions-
toxisch; gelegentlich findet man auch die Bezeichnung KMR-Stoffe. CMR-Stoffe sind 
Stoffe, die in der so genannten CMR-Gesamtliste aufgeführt sind: 

K : krebserzeugende Stoffe 
M : erbgutverändernd 
RF : fruchtbarkeitsgefährdend [Beeinträchtigung der Fortpflanzungsfähigkeit (Fruchtbarkeit)] 

RE : fruchtschädigend (entwicklungsschädigend) 

CMR Kategorie 1A:
Beim Menschen nachgewiesen

CMR Kategorie 1B:
Im Tierversuch nachgewiesen

CMR Kategorie 2:
Verdachtsstoffe
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CLP/GHS-Kennzeichnung -
Pflichten 

für Hersteller und Importeure
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Beispiel unterschiedlicher Kennzeichnung

Beispiel zur Relativierung: LD50 oral bezogen auf 70 kg Erwachsener x 368 mg = 25,7g Coffein
1 Tasse Kaffee enthält durchschnittlich 100 mg Coffein
LD50 oral entspricht ca. 260 Tassen Kaffee in kurzer Zeit

CLP/GHS - Kennzeichnung
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CLP/GHS - Kennzeichnung

31

• EU- bzw. weltweit einheitliches Einstufungs- und Kennzeichnungssystems 

für Chemikalien zur Minimierung von Gefahren

• zeitlich gestufte Umstellung (Übergangsfristen) 

• wichtige Neuerungen durch CLP/GHS:

− Gefahrenpiktogramme: 9 GHS-Gefährdungssymbole 

mit einem Signalwort „Gefahr “ oder „Achtung “ - ersetzen die älteren       

7 Gefahrensymbole mit ihren Gefahrenbezeichnungen (R- und S-Sätze) 

Gefahr

Achtung

… schwerwiegende Gefahrenkategorie

… weniger schwerwiegende 
Gefahrenkategorie
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CLP/GHS - Kennzeichnung

32
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CLP/GHS - Kennzeichnung
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CLP/GHS - Kennzeichnung
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Beispiele für 
Gefahrenhinweise (H-Sätze; hazardous)
Sicherheitshinweise (P-Sätze; precautionary)
H300-Reihe: Gesundheitsgefahren
H300 Lebensgefahr bei Verschlucken. 
H301 Giftig bei Verschlucken. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 
H311 Giftig bei Hautkontakt. 
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

P200-Reihe: Prävention
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. 
P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. 
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen … fernhalten. Nicht rauchen. 
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. 
P220 Von Kleidung /…/ brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren. 
P221 Mischen mit brennbaren Stoffen / … unbedingt verhindern. 
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Quelle: http://ghs.portal.bgn.de/9899/28553?wc_lkm=9946

CLP/GHS - Kennzeichnungspflichten

Kennzeichnungsetikett
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SDB – Sicherheitsdatenblatt (Auszug… http://www.baua.de/de )

CLP/GHS - Kennzeichnungspflichten

http://www.baua.de/de
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SDB - Sicherheitsdatenblatt: Inhalte gemäß § 5 GefStoffV i. V. m. Art. 31 
und Anhang II der REACh-VO

CLP/GHS - Kennzeichnungspflichten
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CLP/GHS – Kennzeichnungspflichten

ht
tp

://
w

w
w

.w
ol

kd
ire

kt
.c

om
/im

ag
es

/6
00

/4
3B

20
00

_Y
_0

1/
ge

fa
hr

st
of

f-b
et

rie
bs

an
w

ei
su

ng
-h

ei
zo

el
-

un
d-

di
es

el
.jp

g

38



Prof. Dr. Bernd Delakowitz / Dipl. Ing. Eric Schön

CLP/GHS - Kennzeichnungsfristen
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Quelle: http://ghs.portal.bgn.de/9900/28554?wc_lkm=9947
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Bundesrecht: 

Betriebliche Handlungspflichten

im Umgang mit Gefahrstoffen
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Rechtliche Grundlagen:
• Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) vom 26. Nov 2010

• Chemikaliengesetz (ChemG) vom 28. August 2013

• Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) vom 7. August 1996



Prof. Dr. Bernd Delakowitz / Dipl. Ing. Eric Schön 42

Pflichten des Arbeitgebers
Der Abschnitt 2 des ArbSchG nennt als Grundpflichten der Arbeitgeber:
• Der Arbeitgeber muss die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichti-

gung der Umstände treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit 
beeinflussen. 

• Er muss eine geeignete Arbeitsschutzorganisation und die Mittel hierfür bereitstellen; 
Arbeitsschutzmaßnahmen müssen auf jeder betrieblichen Ebene integriert und beachtet werden.

• Der Arbeitgeber muss die Arbeitsbedingungen in seinem Betrieb unter Arbeitsschutzgesichts-
punkten beurteilen. Entsprechend dem festgestellten Gefährdungspotenzial muss er 
Schutzmaßnahmen ergreifen, die er auf ihre Wirksamkeit überprüfen und erforderlichenfalls 
neuen Entwicklungen und Erkenntnissen anpassen muss.

• Der Arbeitgeber muss über das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und die getroffenen 
Schutzmaßnahmen Unterlagen verfügbar haben (Dokumentation).

• Alle Beschäftigten müssen über die Gefahren für Sicherheit und Gesundheit, denen sie bei der 
Arbeit ausgesetzt sein können, sowie über die Schutzmaßnahmen unterrichtet und in den 
konkreten Schutzvorkehrungen am Arbeitsplatz unterwiesen werden
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Pflichten des Arbeitgebers
Wesentlichen Anforderungen/Arbeitsschritte, die der Gesetzgeber von Unternehmen vor 
dem Einsatz eines Stoffes und/oder einer Zubereitung, die gemäß §3a ChemG als gefährlich 
einzustufen sind, verlangt
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Betriebliche Handlungspflichten
im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht

44

http://www.bubw.de/images/Uebergeordnetes/Gefahrstoff.gif

Pflichten und Maßnahmen
• Gefahrstoffmanagement (VA, Zuständigkeiten) 

• Gefährdungsbeurteilung

a) Erstellung eines GefStoff-
katasters

b) Bestellung einer fach-
kundigen Person für den 
Umgang mit GefStoffen

c) Sichtbarer Aushang von 
Betriebsanweisungen in 
Arbeitsplatznähe

d) jährliche arbeitsplatz-
bezogene Mitarbeiter-
unterweisung
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Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen (GB) (§ 5 ArbSchG, §§ 6,7 GefStoffV, TRGS 400)

Betriebliche Handlungspflichten
im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht

Ausgabe Juli 2017 *) GMBl 2017 S. 638 [Nr. 36] v. 08.09.2017 - Technische Regeln für Gefahrstoffe 
Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 

3.1 Verantwortung
Für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung ist der Arbeitgeber verantwortlich. 
Die Gefährdungsbeurteilung darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden 



Prof. Dr. Bernd Delakowitz / Dipl. Ing. Eric Schön 46

Betriebliche Handlungspflichten
im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht

Ausgabe Juli 2017 *) GMBl 2017 S. 638 [Nr. 36] v. 08.09.2017 - Technische Regeln für Gefahrstoffe 
Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 

Grundsätze zur Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung 
Die Gefährdungsbeurteilung ist die 

systematische Ermittlung und 

Bewertung relevanter Gefährdungen der Beschäftigten mit dem Ziel, erforderliche 
Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit festzulegen. 

Grundlage ist eine Beurteilung der mit den Tätigkeiten verbundenen inhalativen
(durch Einatmen), dermalen (durch Hautkontakt), oralen (durch Verschlucken) und 

physikalisch-chemischen Gefährdungen (z.B. Brand- und Explosionsgefährdungen) 
sowie der sonstigen durch Gefahrstoffe bedingten Gefährdungen. 

Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen (GB) (§ 5 ArbSchG, §§ 6,7 GefStoffV, TRGS 400)
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Betriebliche Handlungspflichten
im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht

Ausgabe Juli 2017 *) GMBl 2017 S. 638 [Nr. 36] v. 08.09.2017 - Technische Regeln für Gefahrstoffe 
Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 

Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen (GB) (§ 5 ArbSchG, §§ 6,7 GefStoffV, TRGS 400)

• verpflichtend für jedes Unternehmen unabhängig von Größe und Art

• für jeden einzelnen Arbeitsplatz

• erstmals vor Aufnahme der Tätigkeit, regelmäßige Prüfung und ggf. Anpassung
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Betriebliche Handlungspflichten
im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht

Ausgabe Juli 2017 *) GMBl 2017 S. 638 [Nr. 36] v. 08.09.2017 - Technische Regeln für Gefahrstoffe 
Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 

Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen (GB) (§ 5 ArbSchG, §§ 6,7 GefStoffV, TRGS 400)
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Gefährdungsbeurteilung -

Betriebliche Handlungspflichten
im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht

inhalativ

dermal

oral
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Gefährdungsbeurteilung - bedarfsorientiert

Betriebliche Handlungspflichten
im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht

Das S-T-O-P Prinzip http://www.arbeitsschutz-kmu.de/5.htm

S Strategische Maßnahmen 
z. B. Produktentscheidung beeinflusst den Einsatz gefährlicher Stoffe

T Technische Maßnahmen 
z. B. Belüftung; Abschrankung von Quetschstellen, Lichtschranken an 
beweglichen Maschinenteilen, Kapselung einer Lärmquelle ...

O Organisatorische Maßnahmen 
z. B. Trennung von Fußwegen und Gabelstapler-Fahrwegen im 
Produktionsbereich, Sichtprüfung von Elektrowerkzeugen vor jeder 
Benutzung, Beschränkung der Arbeitszeit bei Arbeiten mit hoher 
körperlicher Belastung, Ess- und Trinkverbote, Bildschirmpausen …

P Personenbezogene Maßnahmen 
z. B. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Benutzung 
Persönlicher Schutzausrüstungen (PSA), Sicherheitsunterweisungen 

Gemäß § 4 Arbeitsschutzgesetz müssen Gefahren immer direkt an der Quelle beseitigt oder 
entschärft werden. Wo dies allein nicht zum Ziel führt, müssen ergänzende organisatorische und 
personenbezogene Maßnahmen - und zwar in dieser Reihenfolge - erfolgen:

http://www.arbeitsschutz-kmu.de/5.htm
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Gefahrstoffverzeichnis / Gefahrstoffkataster
• Zusammenstellung aller Gefahrstoffe in einer Gefahrstoff-“Übersicht“ 

(§ 6 Abs. 10 GefStoffV)

• gilt nicht für Gefahrstoffe mit geringer Gefährdung (§ 6 Abs. 11 GefStoffV)

• Zugänglichkeit für alle Betroffenen

• regelmäßige Prüfung und ggf. Anpassung 

• Zweck:
− Überblick über die im Unternehmen hergestellten oder verwendeten Gefahrstoffe

− Bezug zu SDB herstellen

− Grundlage für die Erstellung/Anpassung sowie für die Festlegung von 
Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz

Betriebliche Handlungspflichten
im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht
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Erstellung eines Gefahrstoffkatasters (§ 6 Abs. 10 GefStoffV, TRGS 400)

Betriebliche Handlungspflichten
im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht

Ausgabe Juli 2017 *) GMBl 2017 S. 638 [Nr. 36] v. 08.09.2017 - Technische Regeln für Gefahrstoffe 
Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 
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Gefahrstoffverzeichnis / Gefahrstoffkataster

Betriebliche Handlungspflichten
im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht
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Betriebsanweisungen

Die Erstellung von Betriebsanweisungen wird von verschiedenen 
Rechtsvorschriften gefordert, insbesondere

§ 9 Abs. 1 BetrSichV (Maschinenbetriebsanweisungen)

§ 14 Abs. 1 GefStoffV (Gefahrstoffbetriebsanweisungen)

§ 12 Abs. 1 BioStoffV (Betriebsanweisung für biologische Arbeitsstoffe)

Betriebliche Handlungspflichten
im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht
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Betriebsanweisungen

• sind gemäß § 14 Abs. 1 GefStoffV auf Basis der GB vom Arbeitgeber 
(Pflicht auch übertragbar auf FaSi, Betriebsarzt) zu erarbeiten und an der Arbeitsstätte 
möglichst in Arbeitsplatznähe sichtbar zugänglich zu  machen

• geben Auskunft über den Umgang mit Gefahrstoff(en) am Arbeitsplatz (auch Sammel-
BA für mehrere GS möglich)

• sind gemäß TRGS 555 arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene verbindliche
schriftliche Anordnungen

• sind analog zu GB regelmäßig zu überprüfen und ggf. anzupassen

• ähnlich SDB, aber nicht 1:1 übertragbar

Betriebliche Handlungspflichten
im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht
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Betriebsanweisungen

Betriebliche Handlungspflichten
im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht

Die farblichen Gestaltung von Betriebsanweisungen ist formell nicht 
vorgeschrieben. 

In der Praxis hat sich folgende Farbwahl durchgesetzt:

• orange (bzw. rot) für Gefahrstoffe

• blau für Arbeitsmittel und Anlagen

• gelb für gentechnische Anlagen

• grün oder pink für biologische Arbeitsstoffe
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Betriebsanweisung

Bsp. für Gefahrstoffe

(BA-Anlagen = orange)

G
liederung &

 B
estandteile
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Betriebsanweisung

Bsp. für Anlagen

(BA-Anlagen = blau)

G
liederung &

 B
estandteile
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Lagerung von Gefahrstoffen - Zusammenlagerung

Betriebliche Handlungspflichten
im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht
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Lagerung von Gefahrstoffen - Zusammenlagerung

Betriebliche Handlungspflichten
im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht

Positivliste zur Zusammenlagerung von Gefahrstoffen verschiedener Kategorien.
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Unterweisung

• mündlich und arbeitsplatzbezogen durch den betrieblichen Vorgesetzten 

• alle Arbeitnehmer, die mit dem Gefahrstoff umgehen, sind zu unterweisen über 
− auftretende Gefährdungen 
− erforderliche Schutzmaßnahmen
− Verhaltensregelungen zur Gefahrenabwehr

• auf Basis der BA vor Aufnahme der Tätigkeit, danach mindestens einmal jährlich
sowie im Falle wesentlicher Änderungen in der Tätigkeit

• Unterweisungen sind in Bezug auf Inhalt, Zeitpunkt und Name des Unterweisenden 
zu dokumentieren und durch die Unterwiesenen mittels Unterschrift zu bestätigen 
(und mind. 2 Jahre aufzubewahren)

Betriebliche Handlungspflichten
im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht
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Beim Umgang mit Gefahrstoffen bestehen folgende                               
betriebliche Pflichten:

• Ermittlungspflichten (Gefährdungsbeurteilung GB, Kennzeichnungspflichten: SDB, 
Gefahrstoffverzeichnis/-kataster)

• Informations- und Beteiligungspflichten (Behörde, Betriebsrat, Arbeitnehmer)

• Überwachungspflichten (Arbeitsplatzgrenzwerte, arbeitsmed. Untersuchung)

• Schutzpflicht (Betriebsanweisung BA, Unterweisung, PSA, Substitution)

• Beschäftigungsverbote und -beschränkungen (Jugendliche, Schwangere)

• Dokumentations-, Register- und Nachweispflichten

• Bestellung Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit (FaSi)

Gefahrstoffrecht - Zusammenfassung

62Grafiken: http://openclipart.org
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Gefahrstoffrecht - Zusammenfassung

63Grafiken: http://openclipart.org

Gefährdungsbeurteilung GB 

• Gefahrstoffe? evtl. Substitution
• Mechanische Gefährdungen (z.B. bewegte Arbeitsmittel)
• Elektrische Gefährdungen (z.B. elektrischer Schlag)
• Biologische Gefährdungen (z.B. Infektionsgefährdungen)
• Brand- und Explosionsgefährdungen (z.B. brennbare Flüssigkeiten)
• Thermische Gefährdungen (z.B. heiße Oberflächen)
• Gefährdungen durch spezielle physikalische Einwirkungen (z.B. Lärm, 

Vibrationen)
• Gefährdungen durch ergonomische Mängel des Arbeitssystems (d.h. 

Arbeitsplatzgestaltung: Licht, Temperatur)
• Physische Belastungen (z.B. schwere manuelle Arbeit; Zwangshaltungen)
• Gefährdungen durch psycho-soziale Belastungen („Mobbing“)
• Sonstige Gefährdungen (z.B. Biss/Tritt durch Tiere)
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1. Welche zwei EU-Verordnungen spielen bei der Neuregelung das
deutschen Gefahrstoffrechts eine maßgebliche Rolle?  

2. Was fordern diese Verordnungen im Wesentlichen?

3. Was müssen Hersteller und Importeure, beim Umgang von 1 t/a und ≥ 10 t/a 
Gefahrstoffen für die Registrierung bei der ECHA einreichen?

4. Wozu ist die ECHA berechtigt, wenn ein zu registrierender Stoff ein 
unannehmbares Risiko birgt?

5. Was sind unannehmbare Risiken?

6. Was muss ein Kennzeichnungsetikett für Gefahrstoffe ausweisen?

7. Nennen Sie 3 (von 16) Inhalte eines Sicherheitsdatenblatts (SDB)!

8. Was muss der AG bei Tätigkeit mit CMR-Stoffen für seine AN gewährleisten?

9. Welchen Zweck und Inhalt hat ein Gefahrstoffverzeichnis/-kataster?

10. Welche Gliederung/Bestandteile hat eine Betriebsanweisung?

11. Was umfasst die Unterweisung von AN, die mit GS umgehen mindestens?

Gefahrstoffrecht - Wiederholungsfragen

64Grafiken: http://openclipart.org
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Danke für die Aufmerksamkeit
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